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das Ziel dieser Arbeit liegt im Bereiche der Möglichkeit, wie uns ver-
.schiedene Bestandesbilder zeigen. Die Eiche braucht Pflege, eine stän-
dige Kontrolle, daß sie etwas Edles wird; aber dann haben wir dem
Walde das Beste abgerungen.

Wenn ich noch etwas über das Alter der Eichen berichte, so gerade
deshalb, weil es das unerfreulichste, aber zugleich entscheidendste Thema
ist. Die weitaus größte Zahl sind Oberständer, die von einer beträcht-
liehen Gruppe älterer Stangen gefolgt werden, dagegen fallen die spar-
liehen Jungwüchse und Stangenhölzer kaum in Betracht. Für das ganze,
200 ha umfassende Eichenwaldgebiet haben wir zwei Jungwuchsflächen
mit knapp einer Hektare Ausmaß. Diese beiden Horste werden nie im-
stände sein, die abgehenden Alteichen zu ersetzen. Ähnliche Beispiele
zeigt das Mittelland zur Genüge, um so erfreulicher ist es. daß gewisse
Örtlichkeiten bedeutende Erfolge in der Eichennachzucht haben. Sie
werden uns wegweisend sein und ermuntern uns, auch an andern Orten
im Mittelland der Eiche wieder ihre gebührende Stellung und Achtung
zu erkämpfen.

Grundsätzliches zum Waldstraßenbau
Von Forstmeister E. Krebs, Winterthur

In keinem abgeschlossenen Waldgebiet sollte ein Detailprojekt
mehr zur Ausführung kommen, das sich nicht auf ein gut untersuchtes,
im Gelände abgestecktes und fixiertes generelles Wegnetz stützt. Diese
Forderung wird überall als selbstverständlich betrachtet. Trotzdem ist
es eine feststehende Tatsache, daß wir heute in der Schweiz für die
wenigsten Waldgebiete gründlich studierte generelle Waldwegnetze be-
sitzen und daß auch heute noch die meisten Waldstraßen ohne ein solches
generelles Netz gebaut werden. Es ist eigentlich unverständlich und
unerklärlich, warum der jahrzehntealte Grundsatz in der forstlichen
Praxis noch nirgends recht zum Durchbruch gekommen ist. Zur Vor-
bereitung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden heute in der
ganzen Schweiz zahlreiche größere Waldstraßenprojekte ausgearbeitet,
trotzdem uns eigentlich die Grundlagen hierzu fehlen. Die Ge/'aAr, da/3
'M«2'wecAwä/h'<7 m Siraree (fer ^ewerefie« £VscMe/?im<7 Mw/rh; ««ricA-
fi<7 <7eôaî(f wird, isf dadwrcA seAr f/ewordew. Mehr als je muß
die eingangs aufgestellte Forderung erhoben werden, selbst wenn da-
durch eine Verzögerung der Detailprojektierung eintritt. Aus dieser
Erkenntnis heraus haben wir im Kanton Zürich seit bald zwei Jahren
begonnen, die generelle Projektierung zu fördern, und wir besitzen
heute schon zahlreiche größere Waldgebiete, für welche vollständig
ausgearbeitete generelle Wegnetze mit sämtlichen Unterlagen vorlie-
gen, so daß auf dieser Basis nun an die Detailprojektierung der drin-
gendsten Teilstücke geschritten werden kann. Wie wir wissen, ist auch
in andern Kantonen ein erfreulicher Anfang gemacht.

Sinn und Aufgabe des generellen Wegnetzes sind bekannt : Ein
abgeschlossenes Waldgebiet soll mit einem Minimum an Straßenlänge
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und Baukosten möglichst vorteilhaft aufgeschlossen werden, derart,
daß die einzelnen Teilstücke möglichst den Geländeverhältnissen an-
gepaßt sind, daß aus jedem Teil des Waldes das Holz möglichst einfach
an die Fahrstraße gebracht werden kann und daß die Rückdistanzen
nirgends ein bestimmtes Maximum überschreiten. Ein solches Netz er-
möglicht es, je nach Maßgabe der Dringlichkeit, der vorhandenen Ar-
beitskräfte und finanziellen Mittel die einzelnen Teilstücke schrittweise
auszubauen, die aber schlußendlich doch zu einem harmonischen Gan-
zen sich zusammenfügen. Da die Absteckung und Ausarbeitung eines

sorgfältigen generellen Wegnetzes sehr hohe Anforderungen an den

Projektverfasser stellt, eine gute Geländekenntnis und Geländeausnüt-
zung verlangt und vielseitige Erfahrungen und Überlegungen voraus-
setzt, möchten wir unsere frühere Feststellung wiederholen, die dahin
geht, daß der Wirtschafter diese Arbeit niemals aus der Hand geben
und sie Aushilfskräften übertragen darf. wz«/? efz'e ^rzz/zdfegrezzffezz

Mröezfen sefbs£ fzzzs/Wzrezz zzzzz/3 cfwrcA zaMmcAe /lef/eAzzrzf/ez/ mn

Ge/ä;/f/e tfz'e //cwpfZmie«. sefös£ /estfej/ew.
Die gegebenen Unterlagen eines generellen Wegnetzes sind das

Gelände mit seiner örtlichen Gestaltung, der geologische Untergrund
und die damit zusammenhängenden Bauverhältnisse und gleichzeitig
Möglichkeiten der Beschaffung von Baumaterial für Straßenoberbau und
Kunstbauten, die Anschlußstraßen und die durch die Bedarfszentren fest-
gelegten Hauptabfuhrrichtungen sowie zum Teil die bereits vorhandenen
ausgebauten Waldstraßen, soweit sich diese gut in das Netz einpassen
lassen. Im Gegensatz zu diesen gegebenen Unterlagen sind drei Größen
veränderlich und können durch uns unter Berücksichtigung verschiede-
ner Forderungen frei gewählt werden : der cfwrcAsc/miffh'cAe Sfm/?ezz-
öftsfaÄcf, die wzzm'wzöZe Sfez'grzmgr und der mimmaie Kwrrzewracfzz« von
Straßenkehren. Da diese Größen auf die Gestaltung des generellen
Wegnetzes einen maßgebenden Einfluß haben, müssen sie unbedingt
vor Inangriffnahme der Arbeit abgeklärt werden, damit der Projekt
Verfasser feste Richtlinien hat, an die er sich halten kann.

Die Ansichten über das zu wählende Maximalgefälle gehen wohl
übereinstimmend dahin, daß für autofahrbare, mit- festem Oberbau ver-
sehene Waldstraßen — und für solche sind die vorliegenden Ausfüh-
rungen in erster Linie zu betrachten — ein Höchstgefälle von 8 bis 9 %

nicht überschritten werden soll. Steilere Straßen sind nicht nur fahr-
technisch ungünstig, sie verursachen auch bedeutend höhere Unterhalt-
kosten. Dieses Gefälle darf nur dort, wo ganz besondere topographische
und technische Schwierigkeiten vorliegen und eine bessere Lösung
unverantwortlich hohe, wirtschaftlich nicht tragbare Mehrkosten ver-
Ursachen würde, ausnahmsweise auf 10 bis 12 % gesteigert werden,
sofern es sich nicht um die Hauptabfuhrstraße handelt, die den Abfall
des ganzen Waldgebietes aufzunehmen hat. Ebenfalls ist es klar, daß,
wenn immer möglich, in der Abfuhrrichtung durchgehendes Gefälle
ohne Gegensteigung vorhanden sein soll. Gerade diese Forderung ist



— 314 —

aber im Flachland mit kleinen Höhendifferenzen und hügeliger Ober-
flächenausbildung oft schwieriger zu erfüllen als im Gebirge.

Der Kurvenradius in Kehren soll grundsätzlich möglichst groß
gewählt werden, da er die Länge des abzuführenden Holzes in erster
Linie bedingt. Der anwendbare Kurvenradius hängt namentlich von
den topographischen Verhältnissen ab. Im Flachland sind im allgemei-
nen keine engen Grenzen gezogen, so daß sich hier meist ohne Mühe
die für Langholz genügenden Minimalradien von 20 bis 25 m erreichen
lassen. An Steilhängen, besonders im Gebirge, sind dagegen technische
und finanzielle Grenzen gegeben. Da die Gebirgswaldungen wohl immer
zum großen Teil Kurzholz liefern werden, das Baugewerbe daher auf

| das Lajlbholz der Flachlandwaldungen angewiesen ist, müssen wir hier
mit allen Mitteln darnach trachten, das Nutzholz möglichst unzerschnit-
ten abführen zu können. Auch wenn in einzelnen Fällen örtliche Ge-

ländeschwierigkeiten den Ausbau verteuern sollten, ist somit im Mit-
telland an diesem Radius von 20 bis 25 m festzuhalten. Bei der Wahl

I des Mineralradius wird man auch berücksichtigen, ob aus dem betref-
fenden Gebiet in erster Linie Laub- oder Nadelnutzholz anfallen wird
und ob die fragliche Kehre in ein Seitenstück des Wegnetzes einge-
schaltet ist, wo eine Verengerung des Radius und damit die Verträme-
lung des Holzes sich eher durchführen läßt, als wenn die Kurve in die
Hauptabfuhrstraße eingebaut wird, auf welcher der gesamte Holzanfall
des Gebietes abzuführen ist.

Besonders interessant dürfte es nun aber sein, die Frage des
Aösfaracfes der IFeg'e näher zu untersuchen. Die Ansichten über diesen
Punkt gehen oft weit auseinander. Noch häufiger fehlen Ansichten
darüber überhaupt, und eine Diskussion wird vermieden, weil die Frage
bis heute in keiner Weise abgeklärt ist. Das muß eigentlich erstaunen,
da gerade dieser Punkt im Rahmen der generellen Projektierung von
den veränderlichen Faktoren am wichtigsten erscheint.

Grundsätzlich ist ein engmaschiges Wegnetz anzustreben, weil
dadurch der Transport an die Straße erleichtert wird, die Beschädi-
gungen am bleibenden Bestand und der Verjüngung sich vermindern
lassen und die Rückkosten sinken. Anderseits sind dem Wegabstand
durch die Bau- und Unterhaltkosten nach unten Grenzen gezogen. Der
wirtschaftliche Wegabstand ist eine Funktion zahlreicher teils fest-
stehender, teils örtlich und zeitlich verschiedener und oft wechselnder
Umstände, die sich ungleich und zum Teil in entgegengesetztem Sinne
auswirken. Es scheint daher unmöglich, eine Formel aufzustellen, die
den gesuchten Wegabstand unter Berücksichtigung aller Einflüsse ein-
wandfrei berechnen läßt. Es ist auch gefährlich, Fragen derart kom-
plexer Natur streng mathematisch lösen zu wollen. Anderseits dürfen
wir aber das Problem auch nicht nur gefühlsmäßig behandeln, weil
sonst die individuellen Ansichten der verschiedenen Wirtschafter un-
gerechtfertigt große Ungleichheiten zur Folge haben. Wir wollen daher
versuchen, den Wegabstand wenigstens als Funktion verschiedener
Faktoren darzustellen selbst auf die Gefahr hin, dabei mißverstanden
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zu werden. Diese Formel, wenn sie einmal bereinigt ist, kann und darf
nicht starr angewendet werden; sie soll es nur ermöglichen, ganz grobe
Richtlinien aufzustellen. Der Vorschlag soll als Beitrag gelten zu einem
Fragenkomplex, den wir angesichts seiner grundsätzlichen Bedeutung
möglichst bald lösen sollten.

Zur Diskussion der Verhältnisse müssen wir eine Vergleichsbasis
haben und müssen uns auf einen « Normalfall » einigen. Dabei scheint
mir folgender Weg gangbar zu sein, wobei die angenommenen Zahlen
noch näher zu untersuchen sind. Um vorerst alle örtlich stark ver-
schiedenen Verhältnisse auszuschalten, beschränken wir uns auf eine
Waldung in der Ebene, wo das Gelände für den Wegbau in keiner
Weise Schwierigkeiten bietet. Als normalen wirtschaftlichen Abstand
betrachten wir hier bei einem System von parallelen Straßen eine
Wegdichte, bei welcher der m® genutztes Holz durch Verzinsung des

Baukapitals und durch die Kosten für den Wegunterhalt nicht mit
mehr als 5 Franken belastet wird. Den « Normalfall » konstruieren wir
auf folgende Art :

Zuwachs pro Jahr und ha 8 m®

Baukosten pro km Straße Fr. 15 000

Verzinsung des Baukapitals » 600
Jährlicher Unterhalt pro km » 200

Belastung pro km Straße jährlich » 800

Belastung pro 100 m Straße » 80

Damit die Belastung pro m® Holz nicht größer wird als Fr. 5,
müßte ein Straßenabstand von 200 m gewählt werden. Verschiedene
Überlegungen führen uns aber dazu, diesen spekulativ errechneten
Abstand als zu groß zu bezeichnen, weil noch Faktoren in Erscheinung
treten, die sich in unserer Rechnung nicht auswirken. Besonders die
Rücksicht auf Verminderung von Rückschäden am bleibenden Bestand
und von Beschädigungen an der Verjüngung führen uns zur Überzeu-

gung, daß der normale Wegabstand in intensiv bewirtschafteten
Waldungen auf guten Waldböden in der Ebene durchschnittlich 120 bis
150 m betragen sollte. Die mittlere Transportdistanz nach beiden Seiten
wäre dann maximal 2—3 Baumlängen. Es versteht sich von selbst, daß
diese Grenze in besondern Fällen event, bis 100 m sinken kann (ein
wirtschaftliches Minimum) oder anderseits bis auf 180 m steigen wird
(der durch pflegliche Rücksichten bedingte Maximalabstand). Bei
diesem Abstand von 120—150 m würde die Belastung pro m® genutztes
Holz nach den obigen Annahmen 7—8 Franken betragen. Diesen Ab-
stand von 120—150 m für gutwüchsige, ebene Waldungen bei ver-
hältnismäßig billigen Bau- und Unterhaltkosten bezeichnen wir als
« ».

Sobald nun die Verhältnisse von unserem angenommenen Normal-
fall stark abweichen, sei es daß die Holzproduktion wesentlich größer
oder kleiner sei, daß die Baukosten über oder unter den für den
Normalfall angenommenen Kosten liegen oder daß wir aus der Ebene
in hügelige oder gebirgige Verhältnisse kommen, dann treten zahl-
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reiche neue Faktoren auf, die eine Vergrößerung oder Verkleinerung
des Richtabstandes bedingen :

7m Sfeme emer Ferera<7enm(7 des Vetees emer Fer/cZei«eno«7
des lFe<7a&s7a«c7es wirftere :

ßj Einfaches Gelände, günstige Materialbeschaffung für Waldweg-
bau und damit verbunden grenrcgre San/eosZera für Neuanlagen und

grenze C/wZerAaZZ/cosZew.

öj Gutwüchsige Böden und gute Klimafaktoren und damit </ro/?er

/ßArZicAer ZwwacAs pro Aß.

cj Feinere Wirtschaftsmethoden wie Femelschlag und Plenterung,
natürliche Verjüngung, stufige Bestände, mZew.sZve waffZößHZZcAe

P/Ze^e.
cZj Gute Verkehrslage der Waldung und damit vorteilhafte Absatz-

Verhältnisse und ZoAßZ AoAe f/oZapreise.
e) Hohe Arbeitslöhne für Waldarbeiter und Pferde und damit ZoAoZ

AoAe ÄMCÄ/cosfew.
Zw Sinne einer Fergrö/Üenrngr des IFe^ßfesZßwdes wirZrew :

aj Schwieriges Baugelände, teure Beschaffung von Baumaterial und
damit AoAe BawAosZew.

&J Schlechte, wenig ertragreiche Böden und ungünstige klimatische
Verhältnisse, damit (/enrager ,/äArZicAer ZwwacA.s pro Aa.

cj Extensive Nutzung, Schlagwirtschaft, mangelnde natürliche Ver-
jiingung, exZewsit'e waZd&awZZcAe Z7Ze<;e.

dj Schlechte Verkehrslage der Waldung und damit ungünstige Ab-
Satzmöglichkeiten und Zo/caZ ZieZe ZZoZ^preise.

ej Billige Arbeitskräfte, billige Pferde und damit grerm^e ZZöcZr-

AosZe«.

Die Hangneigung, die auf den normalen Wegabstand eines Ce
bietes einen großen Einfluß zu haben scheint, wirkt sich bei näherer
Betrachtung nicht wesentlich aus. Während in der Ebene der Transport
von der Mitte zwischen zwei Straßenzügen nach beiden Seiten erfolgt
(bei unserer Wegdichte auf je 2 bis 3 Baumlängen), wird bei zu-
nehmender Hangneigung immer weniger Holz nach aufwärts und dafür
mehr nach abwärts transportiert. Die Transportgrenze zwischen zwei
Straßen verschiebt sich somit am Hang nach aufwärts gegen die obere
Straße und nähert sich dieser um so mehr, je steiler der Hang wird,
so daß der Transport aufwärts höchstens noch 1 Baumlänge, nach
abwärts dagegen 4 bis 5 Baumlängen erfassen wird. Wir glauben daher,
daß die Hangneigung unmittelbar keinen großen Einfluß auf den
Wegabstand ausübt. Dagegen werden die Baukosten mit zunehmender
Hangneigung ständig größer, so daß der Einfluß Hangneigung durch
den Faktor Baukosten genügend berücksichtigt wird.

Der « normale Bauabstand » in irgendeinem Baugebiet ist somit
eine Funktion einer ganzen Reihe wirtschaftlicher und technischer
Faktoren und dürfte vielleicht durch folgende Formel charakterisiert
werden :
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Normalabstand f (Baukosten, Zuwachs, Wirtschaftsintensität, Holz-
preise, Arbeitslöhne).

Diese Einflüsse wirken sich nicht alle im gleichen Sinne aus; sie
bedingen einen entsprechenden Faktor, der wie folgt in die Formel
einzusetzen wäre :

Die verschiedenen Faktoren wirken sich aber auch nicht propor-
tional aus. Es darf also nicht ohne weiteres angenommen werden, daß,
wenn infolge der Geländeschwierigkeiten die Baukosten pro m' sich
verdoppeln, dann auch der wirtschaftliche Straßenabstand sich im
gleichen Verhältnis vergrößert; oder daß, wenn der Zuwachs nur die
Hälfte des in unserem Beispiel angenommenen normalen Zuwachses
beträgt, der normale Abstand ebenfalls doppelt so groß wird, um den
lie'- genutztes Holz nicht stärker zu belasten. Im Gebirge werden die
Baukosten unter schwierigen Verhältnissen oft derart steigen, daß der
wirtschaftliche Straßenabstand viel zu groß wird, um das Holz über-
haupt an die Straße zu bringen und hierbei die Forderungen eines inten-
siven Waldbaues zu berücksichtigen. Hier wird das weite System
fahrbarer Straßen dann ohne weiteres durch ein Netz einfacher Zu-
bringanlagen ergänzt werden müssen wie Erd- und Schlittwege, ltiesen,
Seilbahnen usw.

Die Frage, welches Gewicht man den verschiedenen Faktoren
zuteilen muß, damit sie sich zahlenmäßig in einem richtigen Wirtschaft-
liehen Verhältnis auswirken, muß vorläufig noch offen bleiben. Es wird
eine dankbare Aufgabe der arbeitstechnischen Forschung sein, hier
durch nähere Untersuchungen die Unklarheiten zu lösen, die für die
Entwicklung unserer Holztransportverhältnisse von überragender wirt-
schaftlicher Tragweite sind. Die Lösung dieser Fragen ist aber sehr
dringend. Die Äenw/twis ßer ÄicMimew is# Fora«sse#2MM<7 /«r (fie Hws-

arbeiiim*/ der ^enereßera fFaidwe^wefee, die iArerseds die Grwwtßagte
öddere /wr die emze/wea Z)etoifpro/e/c#e. Hüten wir uns davor, das
Pferd am Schwanz aufzuzäumen.

Im weitern scheint es uns durchaus nötig zu sein, daß der Bund
Äic/diiwiew für die Hwsar&eiiMwgr der jeewereße« lUafdsira/ôewprojfeAde
aufstellt. Es ist unglaublich, wie ungleich diese Arbeiten in den ver-
schiedenen Gebieten, wo sie in Angriff genommen wurden, gemacht
werden. Selbstverständlich sind diese Richtlinien derart zu halten, daß
eine sinngemäße Anpassung an die örtlich stark veränderlichen Ver-
hältnisse der Flachland- und der Gebirgswaldungen möglich ist. Es ist
dabei auch festzulegen, was für Unterlagen zu einem generellen Wald-
wegnetz gehören. Nur durch Absteckung einiger Gefällslinien im Ge-
lände oder durch theoretische Studien auf dem Kurvenplan kann kein
generelles Waldwegprojekt ausgearbeitet werden. Zu einem voll-
ständigen generellen Netz gehören nach meiner Ansicht :

Normalabstand Ricktabstand X Baukosten- und Unterhaltsfaktor

Zuwachs-
faktor

Wirtschafts- Holz- Arbeits-
+ intensitäts- + preis- + lohn-

faktor faktor faktor



— 318 —

Ein Übersichtsplan, aus welchem Grenzen, Kulturart, bestehende aus-
gebeutete Wege (schwarz) und die auszubauenden resp. neu zu
erstellenden Straßen (rot) ersichtlich sind. Alle neuen Teilstücke
des generellen Netzes sind fortlaufend zu numerieren.

Stationierungstabellen für sämtliche auszubauenden oder neu zu er-
stellenden Straßen, welche die Abstände zwischen den fort-
laufend numerierten Pflöcken der einzelnen Teilstücke, die Statio-
nierung dieser Pflöcke und die Gefällsverhältnisse festhalten und
gleichzeitig Bemerkungen angeben über Gelände, Bauschwierig-
keiten und Besonderheiten.

Ein allgemeiner Bericht mit Beschreibung des Waldgebietes, der Vor-
rats- und Absatzverhältnisse, des bisherigen Wegnetzes, einer
Begründung des neuen Systems mit Angaben über Bauunter-
grund, Möglichkeit der Materialbeschaffung usw. Insbesondere
sind dann Bemerkungen festzuhalten über einzelne Teilstücke,
für welche von verschiedenen untersuchten Varianten aus irgend-
welchen Gründen eine besondere Lösung gewählt wurde. Damit
soll verhindert werden, daß später z. B. bei der Detailprojektie-
rung durch andere Projektverfasser scheinbar neue Möglich-
lichkeiten nochmals geprüft werden, die schon bei der generellen
Projektierung abgeklärt wurden, und die bei einer gründlichen
generellen Untersuchung auch abgeklärt werden mußten.

Ein Bauprogramm. Dieses legt unter Berücksichtigung der heutigen
Abfuhrverhältnisse fest, in welcher Reihenfolge wenigstens die
ersten, dringendsten Teilstücke ausgebaut werden sollen. Die-
jenigen Teilstücke sollen zuerst in Angriff genommen werden,
die die Grundlage für andere Wege bilden, die in Gebiete führen,
aus denen die Abfuhr heute unmöglich oder sehr mühsam ist, die
Bestände erschließen, aus denen in nächster Zeit besonders große
Holzmengen anfallen, oder die die Grundlage für andere Wege
bilden.

Wenn möglich ein genereller Kostenvoranschlag unter Annahme nor-
maier Verhältnisse, damit der Waldbesitzer ungefähr weiß, in
welcher Größenordnung sich die Gesamtbausumme bewegen wird.

In diesem Zusammenhang stellen wir auch die Forderung auf, daß
durch den Bund nähere BZcAZZfmew über die eZer DeZuiZ-

pro/e/cZe aufgestellt werden. Wenn man Gelegenheit hat, Waldstraßen-
Projekte aus verschiedenen Kantonen zu sehen, ist man erstaunt über
die Mannigfaltigkeit der Ausarbeitung, angefangen vom primitiven
Sekundarschüler-Entwurf bis zum gründlich ausgearbeiteten und be-
rechneten Projekt. Ganz besonders fällt es auf, wie uneinheitlich neben
der zeichnerischen Lösung die Normalien sind, nicht nur für Straßen-
breite, Steinbettstärke usw., sondern ganz besonders für Kunstbauten
wie Kronen- und Fundamentbreiten für Stütz- und Futtermauern,
Fundamenttiefen, Entwässerungsarbeiten usw. Auch hier sollen die
Richtlinien genügend Beweglichkeit lassen, sich den örtlich stark ver-
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schiedenen Bauverhältnissen anzupassen. Sie sollen aber verhindern,
daß an einem Ort bei gleicher Beanspruchung die Mauern doppelt so
stark gemacht werden wie am andern, daß hier die Fundamenttiefe
40 cm, im Nachbarkanton unter gleichen Verhältnissen 120 cm beträgt
usw. Es sollen daher einheitliche, technisch einwandfrei, ingénieur-
mäßig berechnete Normalien vorliegen, an die die Projektverfasser
sich halten können.

Zwsamwrew/hwsewcZ ZsZ 2M sagre« :
1. Es ist durch waldbaulich-arbeitstechnisch-waldwirtschaftliche

Untersuchungen abzuklären, wie groß der ZVor»?aZ«ôsZ®«d der
autofahrbaren Waldstraßen (analog auch bei Schlittwegnetzen)
ungefähr sein soll als optimale Funktion zahlreicher teils gegebe-
ner, teils örtlich und zeitlich verschiedener und veränderlicher
Faktoren wie Baukosten, Zuwachsverhältnisse, Wirtschaftsinten-
sität, Holzpreise, Arbeitslöhne usw. Dieser Vomato&sfawd griff
aZs wicAfigrsfe GrwwdZsgre, die vor der /raaragrri/f/ia/me gre?zereifer
lUtdd-ivegrproye/cfe /estodegre« isf.

2. Grundsätzlich soll in größeren Waldgebieten /reire Defœifpro/e/rf
mehr zur Ausführung kommen, das sich nicht auf ein gründlich
studiertes und im Gefdwde a&gresfec/cfes grewereZZes WaZdwegrwe/s
stützt. Diese Forderung soll als Voraussetzung für die Zusiche-

rung und Ausrichtung von Bundes- und Kantonsbeiträgen auf-
gestellt werden.

3. Der Bund stellt ÄZc/dZiwiera auf für die eiwAei/ZicÄe Zh<rcA/wArwra</
gre«ereZZer fUttZd/cegroe/ze in den verschiedenen Gebieten. Diese
Richtlinien sollen derart gehalten sein, daß sich örtlich ver-
schiedene Verhältnisse und Bedürfnisse berücksichtigen lassen.
Die Richtlinien sollen auch festlegen, wie weit die generellen
Projekte auszuarbeiten sind und was für Unterlagen abzuliefern
sind. Die generellen Projekte sind durch die Oberforstinspektion
zu genehmigen.

4. Der Bund stellt ÄZcAZZZwZew auf über die fecAraiscAe Mws/WîrMMg'
der DeZat'Zp-o/eAfe. Auch hier sind die örtlichen Verhältnisse
angemessen zu berücksichtigen. Insbesonders sind ingénieur-
mäßig berechnete Normalien zusammenzustellen, um zu ver-
hindern, daß ungenügend starke und technisch falsch ausgebildete
oder anderseits überdimensionierte und unwirtschaftliche Bauteile
erstellt werden.

Die Witterung im Jahre 1943
Mitgeteilt von der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt

Das Jahr 1943 war für die meisten Stationen das wärmste seit dem

Beginn systematischer Messungen (1864). Auf einigen Hochstationen
(Ostschweiz) wurden allerdings 1921 noch etwas größere Temperatur-
werte erreicht. Die Abweichungen vom Normalwert betragen vor-
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